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Dornbirner

Beieindestart.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2——, im Inland mit Postversendung K 3·60, nach Deutschland K4·50, in das übrige

Ausland K 5·60, einzelne Nummern 10 h. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag
mittags kostenfrei in das Rathaus zu bringen.

Nr. 24. Sonntag, 13. Juni 1915. 46. Jahrg.

Zweck derselben ist die Einteilung sämtlicher im GeKundmachungen.
richtsbezirk Dornbirn befindlichen, auch der aus dem
Feld zurückgekehrten Schützen in

a) Gruppe der für Feldersatz TauglichenLandsturmmusterung
b) Gruppe der für Wache Tauglichen,betreffend den Geschäftsplan für die Landsturmmusterung
c) Gruppe der gänzlich Untauglichen.

der mit Einberufungskundmachung „H“ vom 24. Mai
Die Musterung findet Montag, den 14. Juni

1915 zur Landsturmmusterung einberufenen Landsturm 1915, von nachmittags 2 Uhr an beginnend im Arbeiter¬
pflichtigen des Geburtsjahrganges 1897 des politischen Vereinshaus Dornbirn statt

Bezirkes Feldkirch. Zu derselben haben sämtliche Standschützen zu er
cheinen, bis auf jenen Teil, der im Staatsbahnsicherungs¬Diese Musterung findet für die Gemeinden des Ge¬

dienst stehend, vom Kommando dieses Dienstes zurrichtsbezirkes Dornbirn in Dornbirn im kleinen Saale
zweiten Musterung befohlen wird, welche am Dienstag

desGasthofes „Vereinshaus“ statt.
den 15. Juni 1915, 3 Uhr nachmittags, am gleichenBeginn der Musterung um 8 Uhr früh.
Orte vorgenommen wird.Die Landsturmpflichtigen werden gemeindeweise

K. k. Standschützen=Baon Dornbirnundzwar durch den Bürgermeister (Gemeindevorsteher)
Wach= und Ersatz=Abteilungoder dessen Stellvertreter in nachstehender Reihenfolge

I. Rhomberg.vorgeführt:
18. Juni:Dornbirn, Ebnit, Fußach, Gaißau, Höchst,

Hohenems und Lustenau. Brotkarte.
Zuerst werden die Heimatberechtigten und sodann

die Die nächste Brotkartenausgabe findet am Samstag,in fremden politischen Bezirken Zuständigen vorge¬
führt. den 19. Juni ds. Irs., bei den Brotkommissionen, und

zwar in Markt und Hatlerdorf in der Zeit von 8 UhrGegen diejenigen, welche nach dem Ergebnisse der
früh bis 12 Uhr mittags und von 2 bis 6 Uhr nach¬Erhebungen ungerechtfertigt zur Musterung nicht erschie¬

mittags, in Oberdorf und Haselstauden jedoch nur innen sind, wird abgesehen von einer Vorführung zur Nach
der Zeit von 8 bis 12 Uhr vormittags statt. Bei dermusterung die Strafanzeige nach § 4 des Gesetzes vom
Brotkommission in Markt, alte Realschule, wollen die28. Juni 1890 R. G. Bl. Nr. 137, an das k. k. Land¬
Parteien, deren Familiennamen mit einem Buchstabenwehrgericht erstattet werden. Im übrigen wird auf die

von A bis Q des Alphabetes beginnt, am VormittagEinberufungskundmachung vom 24. Mai 1915 verwiesen
und die übrigen Parteien (Anfangsbuchstaben von RSollten noch musterungspflichtige Personen sich in bis Z3) im Laufe des Nachmittags erscheinen.der Gemeinde aufhalten, welche bis dato zu den Land

Mit Statthalterei=Verordnung vom 27. Mai d. Is
sturmmusterungen nicht erschienen sind, sei es gerecht L. G. Bl. Nr. 36, wurden die in Geltung stehenden Be¬
fertigt oder nicht gerechtfertigt, so sind dieselben anzu stimmungen bezgl. Einführung von amtlichen Ausweis¬zeigen und bei der Musterung vorzuführen. karten über den Verbrauch von Brot und Mehl

Feldkirch, am 9. Juni 1915 abgeändert und ergänzt wie folgt:
Der k. k. Statthaltereirat und Leiter der Im § 3 wird nach dem 14. Absatz folgender neuer

Absatz eingestellt: „Nicht verwendete, also ersparte Ab¬Bezirkshauptmannschaft:
schnitte einer Brotkarte verfallen zu Gunsten der Oeffent¬Cornet.
lichkeit; auf Grund solcher Abschnitte darf später ein
Mehl= oder Broteinkauf nicht mehr erfolgen. Die be¬

Musterung der Standschützen. treffenden Haushaltungsvorstände haben ihre ersparten

Abschnitte gelegentlich der Behebung der nächsten Brot¬Auf Grund des Erlasses vom k. k. Landesverteidi¬
karte (§ 4, Schlußabsatz) der Ausgabestelle abzuführen.“gungskommando wird eine Musterung der Wach= und

Die Beteilung der Parteien mit Ausweiskarten hatErsatz=Abteilung des k. k. Standschützenbaons Dornbirn
je nach der Menge der in ihrem Besitze befindlichenvorgenommen.


